
Die Flurstücke 236, 237, 238, 240 liegen in einem Bereich, für
den am 10. Dezember 2014 die Einleitung eines Planverfahrens
für einen Vorhabenbezogenen Bebauungsplan mit dem Ziel der
Errichtung eines Parkhauses beschlossen wurde und in einem
Bodendenkmalbereich.


